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Zl. 00 0001j2-V/1/85(8); 
Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend auf Schilling lau­
tende Beitragsleistungen der Republik österreich bei Inter­
nationalen Finanzinstitutionen 

Dem Ersuchen des Bundesministeriums für Finanzen entspre­

chend, übermittelt die Vereinigung österreichischer Indu­

strieller anbei 22 Exemplare ihrer Stellungnahme über den 

Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend auf Schilling 

lautende Beitragsleistungen der Republik österreich bei 

Internationalen Finanzinstitutionen. 

VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 
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(Mag. K. Schicht) 
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An das 
Bundesministerium für 
Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
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Zl 00 0001/2-V/1/85(8); 

. VEREINIGUNG 
OSTERREICHISCHER 

INDUSTRIELLER 

Wien, 1985 04 11 
Mag.Sc/La/163 

Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend auf Schilling 
lautende Beitragsleistungen der Republik österreich 
bei Internationalen Finanzinstitutionen 
--- ----- -------- -------------- -------- ---------------

Die Vereinigung österreichischer Industrieller dankt für 

die übermittlung des Entwurfs eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Bundesgesetz betreffend auf Schilling lautende 

Beitragsleistungen der Republik österreich bei internatio­

nalen Finanzinstitutionen vom 27. Februar 1963 neu erlassen 

wird. Hiezu stellt die Industriellenvereinigung fest, daß 

gegen den vorliegenden Gesetzentwurf kein Einwand erhoben 

wird, da die vorgesehene Neuerlassung des betreffenden 

Bundesgesetzes aus Gründen der übersichtlichkeit einer 

notwendig gewordenen neuerlichen Novellierung vorzuziehen 

ist. Darüber hinaus trägt der vorliegende Gesetzentwurf 

den gesteigerten Beitragsleistungen österreichs an interna­

tionale Finanzinstitutionen Rechnung. 

Dem Ersuchen des Bundesministeriums für Finanzen entspre­

chend wurden 22 Exemplare dieser Stellungnahme dem Präsidium 

des Nationalrates zugeleitet. 

VEREINIGUNG öSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

r�&k 
(Dr. G. Weber) (Mag. K. Schicht) 
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